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1 Einleitung

1.1 Der EUROSAI-Kongress in Bonn 2005 empfahl: 
„Die EUROSAI-Mitglieder sollten zum Austausch von Benchmarking-Informationen, Definitionen und Kriterien angeregt werden, um ihnen den Vergleich der Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen auf internationaler Ebene zu ermöglichen.“ 
1.2 Eine Studiengruppe von EUROSAI-Mitgliedern unter Vorsitz Großbritanniens und mit Beteiligung von Finnland, Frankreich, Polen und Schweden sammelte Informationen und führte eine Benchmarking-Studie über die Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen durch, um praktisches Benchmarking zu veranschaulichen und Herausforderungen beim internationalen Leistungsvergleich aufzudecken. Die Gruppe hatte die Absicht, ihre Erkenntnisse dem VII. EUROSAI-Kongress in Krakau im Jahr 2008 in Form eines Berichts vorzulegen.
1.3 Die Gruppe traf sich mehrmals und griff auf die jeweiligen Erfahrungen der Mitglieder auf dem Gebiet der Steuerverwaltung zurück, um Leistungsinformationen zusammenzutragen und Beispiele guter Praktiken für Leistungsindikatoren herauszuarbeiten, die der Bewertung der jeweiligen Kosten und Leistung der Steuerverwaltungen dienen könnten. 
1.4 Die Gruppe beauftragte RAND Europe
 mit einer umfassenderen Prüfung der von Steuerverwaltungen innerhalb und außerhalb Europas verwendeten Leistungsindikatoren. Dies beinhaltete die Tätigkeit anderer internationaler Organisationen wie der Weltbank und der OECD, insbesondere den OECD-Bericht „Steuerverwaltung in OECD- und ausgewählten Nicht-OECD-Ländern: vergleichende Informationsreihen (2006)”, veröffentlicht im Februar 2007. Vertreter der OECD sowie vom Office of the Auditor General in Kanada nahmen an den Treffen der Gruppe teil und stellten ihre Standpunkte dar.
1.5 Die Gruppe entwickelte Kategorien von Leistungsmaßen für weitere Analysen, wobei drei Hauptkategorien von Leistungsindikatoren festgelegt wurden: Compliance, Kosten sowie Qualität und Service. Die Leistungsindikatoren bilden eine Grundlage für die Beurteilung der Leistung von Steuerverwaltungen unter Berücksichtigung der Komplexität der Steuerverwaltung und ihrer Prioritäten.
1.6 Im November 2006 befragte die Gruppe alle EUROSAI-Mitglieder zwecks Informationsgewinnung über ihre Steuerverwaltung, die Kategorien der verwendeten Leistungsindikatoren sowie zur Erhebung spezifischer Angaben über die Umsatzsteuer, um praktisches Benchmarking in einem allgemein verbreiteten Tätigkeitsbereich zu veranschaulichen (Anhänge 2 und 3 der technischen Daten). Über 70 % der Rechnungskontrollbehörden der EUROSAI-Gemeinschaft gaben den Fragenbogen ausgefüllt zurück. Die Methodik der Gruppe wird in Anhang 1 der technischen Daten dargestellt
. Die Studiengruppe möchte den EUROSAI-Mitgliedern und ihren jeweiligen Steuerverwaltungen für die Unterstützung bei der Datenerhebung für diesen Bericht danken. 
2 Die Herausforderung des Benchmarking

2.1 Aufgrund ihrer gemeinsamen Tätigkeit zur Steuerbeitreibung teilen Steuerverwaltungen auch viele Aufgaben wie die Verarbeitung von Steuererklärungen, das Management von Außenständen und die Durchführung von Steuerprüfungen. Jedoch unterscheiden sich Steuerverwaltungen hinsichtlich ihrer Organisation, Abläufe, Aufgaben, Steuerpolitik und Prioritäten. Zudem können Definitionen, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Leistungsdaten sowie die Vergleichbarkeit von Aspekten, die scheinbar ähnliche Funktionen in unterschiedlichen Umgebungen beschreiben, den Benchmarkingprozess eher verschleiern, als ihn zu verdeutlichen. Eben diese Diversität stellt die größte Herausforderung beim internationalen Vergleich der Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen dar, aber der Vergleich von Leistungsinformationen kann gute Leistungen aufdecken und Angaben über gute Praktiken vermitteln. 
Ein Beispiel aus unserer Umfrage: 
· 37 % der Länder besitzen eine einzige Steuerverwaltung. Die übrigen Länder haben mehr als eine Einrichtung zur Steuerverwaltung. 
· 77 % der Steuerverwaltungen der Länder nehmen auch nicht steuerbezogene Aufgaben wahr, z. B. die Eintreibung der Sozialversicherungsbeiträge.

· 45 % teilen unterstützende Dienste mit anderen Verwaltungsstellen.

2.2 Der Vergleich von Kosten und Leistung ist lediglich der erste Schritt des Prozesses. Die zweite Phase dient der Herausstellung der Gründe für Leistungsunterschiede, um gute Steuerverwaltungspraktiken untereinander auszutauschen. Prüfungsbehörden können bei der Feststellung aussagekräftiger Leistungsindikatoren, bei der Förderung guter Praktiken und beim Leistungsbenchmarking der Steuerverwaltungen eine bedeutende Rolle spielen.
Leistung und Kosten von Steuerverwaltungen

2.3 Die Gruppe fand heraus, dass die Leistungsmessung in den einzelnen Ländern Unterschiede aufweist. Teilweise spiegelt dies die unterschiedlichen Institutionsstrukturen, Tätigkeitsspannbreiten und Systeme sowie Indikatoren zur Leistungsmessung und abweichende Strategien der Steuerverwaltungen wider. Die Kosten bilden ein Maß zur Leistungsbeurteilung, jedoch ist der Kostenvergleich zwischen Steuerverwaltungen nicht eindeutig. Häufig bestehen zwischen den Steuerverwaltungen Unterschiede in der Kostenkalkulation und –zuordnung zur Ermittlung der Verwaltungskosten. Beispielsweise hat die OECD herausgefunden, dass es eine keine „universell" akzeptierte Definition für die Ermittlung der Verwaltungskosten gibt.
 
2.4 Die Schwierigkeit der Entwicklung einer optimalen Reihe von Leistungsindikatoren über die Steuerverwaltung geht über die allgemeinen Kategorien von Leistungsindikatoren hinaus. Die Studiengruppe konzentrierte sich auf solche Indikatoren, die für Steuerverwaltungen spezifisch sind, statt weiter gefasste Maße für die Leistung von Einrichtungen zu behandeln. Ebenso legte sie den Schwerpunkt auf jene Indikatoren, die sich für das Benchmarking eignen, statt auf solche, die Steuerverwaltungen für Rechnungslegungszwecke verwenden und tendenziell unterschiedliche Regierungsziele und –prioritäten wiedergeben. Während zu erwarten war, dass Steuerverwaltungen über Leistungsindikatoren zu den Aspekten Steuerbeitreibung und deren Kosten verfügen, haben einige Steuerverwaltungen damit begonnen, den Schwerpunkt der Leistungsmessung auf freiwillige Compliance, verbraucherorientierte Ansätze und Servicequalität sowie auf die bewährteren Maße für Compliance zu legen. Aussagefähige Vergleiche und der umfassendere Austausch guter Praktiken können vor allem für Länder mit ähnlichen Steuerverwaltungen oder steuerlichen Ansätzen von Belang sein oder zum Vergleich einer kleinen Indikatorenreihe auf spezifischen Gebieten. Benchmarking erscheint besonders vielversprechend in Bereichen wie die Genauigkeit und Pünktlichkeit der Abläufe, das Niveau elektronischer Vorgänge sowie Produktivitätstrenddaten.
Dies wirft mehrere wichtige Fragestellungen auf, die in diesem Bericht detailliert behandelt werden:

i In welchem Maß beeinflusst die Diversität der Steuerverwaltungen in Europa die Fähigkeit der ORKB zum Benchmarking ihrer Leistung und Kosten? (Teil 3)
ii Welche Leistungsindikatoren werden von Steuerverwaltungen eingesetzt? (Teil 4)
iii Was würde die ORKB zu aussagekräftigen Vergleichen und zum Benchmarking der Leistung und Kosten ihrer Steuerverwaltungen befähigen? (Teil 5)
iv Wie können die ORKB das Benchmarking von Steuerverwaltungen voranbringen? (Teil 6)
3 Die Diversität der Steuerverwaltungen und Auswirkungen auf das Benchmarking
3.1 Auch wenn die Hauptaufgabe von Steuerverwaltungen in der Steuerbeitreibung besteht, unterscheiden sich die Verwaltungen erheblich in Bereichen wie Organisation, Abläufe, Aufgaben, Steuerpolitik und Prioritäten (Abbildung 1). Sie sind in verschiedenen Umgebungen tätig und weisen infolgedessen unterschiedliche Organisationsmodelle auf und bewältigen unterschiedliche Arbeitsumfänge (Abbildung 2).
3.2 Länder weisen unterschiedliche Steuersätze, Steuerstrukturen und Unterschiede in der Art der auf verschiedenen Verwaltungsebenen verwalteten Steuern auf. Beispielsweise kann die Zentralregierung in einem Land nahezu alle direkten Steuern verwalten, wohingegen staatliche Behörden die indirekten Steuern bearbeiten. In anderen Ländern kann eine Zentraleinrichtung verschiedene Steuerflüsse über alle Verwaltungsebenen hinweg einnehmen. In anderen Ländern wiederum können mehrere Einrichtungen Steuern auf zentraler Ebene beitreiben oder die Verantwortung der Steuerbehörde kann weitgehend übertragen werden. Zum Beispiel wird ein einem föderativen System wie in Deutschland ein Großteil der Steuerverwaltung den Bundesländern übertragen. Dies bedeutet, dass die Leistungsindikatoren zwischen den Bundesländern variieren können und die Verfügbarkeit von Gesamtleistungsdaten begrenzt ist. Auch in der Spannbreite der von den Steuerbehörden wahrgenommenen Aufgaben weisen die Länder Unterschiede auf. Zum Beispiel werden Betrugsfälle in einigen Ländern von einer getrennten Behörde statt von der eigentlichen Steuerbeitreibungsbehörde untersucht. In Italien ist eine getrennte Behörde mit der Zollverwaltung betraut, und eine Finanzpolizei (Guardia di Finanza) ist für die Planung und Durchführung von Untersuchungen sowohl im Namen der Strafgerichtsbarkeit als auch der Steuerverwaltung zuständig. Das System beruht auf der Koordination zwischen diesen drei Behörden, die alle an den Minister für Wirtschaft und Finanzen berichten. 
3.3 Bestimmte Steuerverwaltungen können sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen finden. Beispielsweise vollziehen viele Steuerverwaltungen gegenwärtig einen erheblichen Reformprozess. Es scheint logisch anzunehmen, dass dies die Art der Leistungsmessung und deren zeitliche Entwicklung sowohl hinsichtlich Schwerpunkt als auch Umfang beeinflusst. Jedes Land befindet sich bezüglich der Ausreifung seiner Informationstechnologien in einer anderen Phase, was den Grad der IT-Differenziertheit der Steuerverwaltungen und der IT-Nutzung für die Interaktion mit dem Steuerzahler beeinflusst. Einige Länder haben auch Zugriff auf viele Drittinformationen (Banken, Investmentfirmen) zur Überprüfung der Steuerdaten. 
3.4 Ebenfalls haben Länder unterschiedliche Prioritäten und Strategien zur Leistungsmessung. Abgesehen von der Überwachung der Steuerbeitreibung und den Beitreibungsraten haben sich einige Länder zunehmend auf verbraucherorientierte Ansätze konzentriert. Des Weiteren ist die Leistungsmessung nicht statisch. Leistungsindikatoren verändern sich mit der Zeit und reagieren auf externe Umgebungsfaktoren wie makroökonomische Zyklen, Mobilität und Zusammensetzung der Arbeitnehmerschaft, Änderungen in Regierung und Politik, besondere Anforderungen von Exekutive und Legislative sowie den Wandel der Technologien zur Steuerbeitreibung, Formularverarbeitung und Interaktion mit dem Steuerzahler. 
Abbildung 1: Die Diversität von Steuerverwaltungen und das Umfeld, in dem sie tätig sind

	Das Steuerverwaltungssystem

	· In rund der Hälfte der OECD-Länder basiert das System der Einkommensteuerverwaltung auf der Veranlagung durch die Verwaltung, in anderen Ländern dagegen auf den Grundsätzen der Selbstveranlagung. 

· In rund der Hälfte der OECD-Länder besitzen die Steuerverwaltungen Mechanismen für die Einkommensteuerverwaltung anhand der Grundsätze der Selbstveranlagung, im Gegensatz zur Prüfung durch Steuerbeamte vor Ausgabe des Veranlagungsbescheids an den Steuerzahler. Von der überwiegenden Mehrheit der angestellten Steuerzahler wird nicht verlangt, eine jährliche Einkommensteuererklärung einzureichen, da stattdessen besondere Regelungen zur Steuerabführung und andere Gestaltungsmerkmale des Steuersystems bestehen; in den meisten anderen OECD-Ländern muss die Mehrheit der Arbeitnehmer eine jährliche Einkommensteuererklärung abgeben, auch wenn eine wachsende Zahl von Finanzbehörden die Steuerzahler durch die Bereitstellung vorab vollständig/teilweise ausgefüllter Steuererklärungen unterstützt.

	Die Steuerprioritäten

	· Die Steuerlast reicht in den OECD-Ländern von unter 20 % des BIP bis über 50 %, was erhebliche Unterschiede in der Arbeitslast der Verwaltung und in der Einstellung zum Management der Einhaltung von Steuervorschriften (Compliance-Management) bedingt.

· In einigen OECD- und Nicht-OECD-Ländern wurde die Eintreibung der Sozialabgaben in die Organisation der Steuerverwaltung integriert, während sie in anderen Ländern einer getrennten Behörde oder Behörden untersteht.


Quelle: Steuerverwaltung in OECD- und ausgewählten Nicht-OECD-Ländern: vergleichende Informationsreihen (2006), Februar 2007
Abbildung 2: Die Auswirkungen der Diversität auf Steuerverwaltungen

	Diversitätsbereich
	Diversitätsfaktor
	Auswirkungen auf Steuerverwaltungen

	Staatsorganisation
	Verwaltungsstruktur (föderativ/zentral)
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Finanzielle Größenordnung des Staats (öffentliche Einnahmen/BIP)
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Steuerverteilung zwischen zentraler/Bundes- und lokaler/staatlicher Ebene
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	Merkmale der Steuerverwaltung
	Grad an Unabhängigkeit

Vereint (mit Ministerien) oder halb-selbstständige Einrichtungen (Behörden)
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Integration von Zoll- und Steuerbehörden
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Grundlage für Organisationsregelungen (funktional versus Steuer oder Steuerzahler)
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Unterstützende Funktionen (eigen, gemeinsam genutzt oder ausgelagert)
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Unterschiedliche Prioritäten bei der Steuerverwaltung, z. B.: freiwillige Compliance versus behördliches Eingreifen
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Differenzierter Einsatz von Leistungsindikatoren (Spezialisierungsgrad)
	Verschiedene Organisationsstrukturen

	
	Informatisierungsgrad
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	Aufgaben
	Anzahl der Steuern 
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Verschiedene Ansätze der Steuer-veranlagung (Selbstveranlagung versus behördliche Veranlagung) 
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Unterschiedlicher Umfang der den Steuerbehörden zugewiesenen nicht steuerbezogenen Aufgaben
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	Steuern
	Stabilität des Steuersystems
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Komplexität des Steuersystems
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Anzahl und Höhe verschiedener Steueraufwendungen (Befreiungen, Abzugsmöglichkeiten usw.)
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	
	Verschiedene Steuerbeitreibungsmodelle (besondere Regelungen zur Steuerabführung)
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen

	Staatliche Finanzen/Wirtschaft
	Haushaltsansatz (tätigkeitsorientierter versus verwaltungsorientierter Haushalt)
	Unterschiedliches Organisa-tionsumfeld bei der Verwen-dung von Leistungsindikatoren

	
	Mobilität des versteuerten Kapitals (geografisch und persönlich)
	Unterschiedliche Arbeitslast der Verwaltungen


Quelle: Auf Grundlage der Diskussionsergebnisse während der Treffen des Lenkungsausschusses der EUROSAI-Arbeitsgruppe „Benchmarking von Steuerverwaltungen“. Des Weiteren umfasst die Tabelle auf dem letzten EUROSAI-Kongress in Bonn (2005) vorgestellte Ideen sowie Konzepte aus dem OECD-Bericht über Steuerverwaltung in OECD-Ländern: vergleichende Informationsreihen (2004).
4 Die von Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren und Definitionen

4.1 Die meisten von Verwaltungseinrichtungen verwendeten Leistungsindikatoren betreffen Finanzen, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit. Der Aspekt Finanzen bezieht sich darauf, die Kosten gering zu halten; Wirtschaftlichkeit darauf, mit den verfügbaren Mitteln den höchsten oder besten Nutzen zu erzielen, und Wirksamkeit darauf, die aufgestellten Zielsetzungen zu erfüllen
. Die Analyse der ORKB-Antworten auf den Fragebogen durch die Gruppe, die OECD-Berichte
 und die Untersuchung durch RAND Europe
 ergaben, dass die von Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren in drei Hauptkategorien unterteilt werden können: Compliance, Kosten sowie Qualität und Service. Jedoch ist anzumerken, dass einige Indikatoren mehr als einer Kategorie zugerechnet werden könnten, da sie sich auf Tätigkeiten beziehen, die mehr als einem Zweck dienen. Beispielsweise haben Tätigkeiten, die der Verbesserung von Qualität und Service dienen, wie etwa die bessere Bereitstellung von Beratung und Orientierungshilfen, auch Einfluss auf die Compliance. 
Compliance
4.2 „Compliance” bezieht sich im Wesentlichen darauf, in welchem Maß die Steuerzahler ihren Verpflichtungen nachkommen. Während die genauen Verpflichtungen, denen ein Steuerzahler unterliegt, je nach Steuersystem und Rechtsprechung schwanken, existieren einige weit gefasste Kategorien von Verpflichtungen, die wahrscheinlich für nahezu alle Steuerzahler unabhängig vom Rechtsgebiet gelten. Die OECD definiert diese als:
· Anmeldung im System

· pünktliche Einreichung der vorgeschriebenen Steuerangaben

· Einreichung vollständiger und genauer Angaben (einschließlich ordnungsgemäßer Unterlagen)

· pünktliche Zahlung der Steuerschulden

Falls ein Steuerzahler einer der obigen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird dies als Non-Compliance (mangelnde Erfüllung von Vorschriften) aufgefasst. Jedoch betont die OECD, dass es eindeutig verschiedene Grade der Non-Compliance gibt.

Die Arbeit der Gruppe stellte zwei weit gefasste Kategorien für Compliance-Indikatoren fest: freiwillige Compliance durch den Steuerzahler und Eingreifen durch die Steuerbehörde. Diese zwei Kategorien haben Wechselwirkungen, da die freiwillige Compliance durch den Steuerzahler das Eingreifen der Steuerbehörde beeinflussen kann und umgekehrt. 

4.3 Im Rahmen der freiwilligen Compliance bildete die Gruppe aus den Indikatoren folgende Unterkategorien: 
i Einreichung: pünktliche Einreichung der vorgeschriebenen Steuerangaben

ii Pünktliche Zahlung der Steuerschulden: Eine Art von Indikatoren, die diese Kategorie wiedergeben, könnten Indikatoren über Verzugsgebühren/-zinsen für Zahlungsverzug oder alternativ Indikatoren über den Anteil der pünktlich gezahlten Steuern sein.

Im Rahmen des Eingreifens durch die Steuerbehörde machte die Gruppe folgende Unterscheidung:

i Steuerlücke: Dieser Begriff definiert im Allgemeinen den Differenzbetrag zwischen dem Steueraufkommen, das laut Steuergesetzgebung möglicherweise erhoben werden kann (theoretisches Steueraufkommen), und dem tatsächlichen Steueraufkommen. Die Steuerlücke lässt sich in zwei Unterbegriffe gliedern: Die Veranlagungslücke beschreibt den Differenzbetrag zwischen dem theoretischen Steueraufkommen und dem veranlagten Steueraufkommen, und die Beitreibungslücke den Differenzbetrag zwischen dem veranlagten Steueraufkommen und den Steuereinnahmen. Zur Verringerung der Steuerlücke muss die Steuerverwaltung in der Lage sein, seinen Umfang und seine Zusammensetzung zu messen. Schätzungen und Indikatoren der Steuerlücke können auf von unten nach oben gerichteten Modellen, auf von oben nach unten gerichteten Schätzungen oder auf einer Kombination aus beidem basieren. Von unten nach oben gerichtete Modelle beruhen auf Quelldaten aus Stichproben spezifischer Erhebungen oder individueller Steuerunterlagen sowie auf Rechtsstreitigkeiten, die auf die gesamte relevante Bevölkerung extrapoliert werden. Von oben nach unten gerichtete Schätzungen verwenden makroökonomische Daten aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, um das gesamte Steueraufkommen zu ermitteln, das die Steuerverwaltung einnehmen müsste (theoretisches Steueraufkommen). Das tatsächliche Steueraufkommen wird von dieser Berechnung abgezogen, um zu einer Schätzung der Steuerlücke zu gelangen.

ii Beitreibung von Außenständen (Steuerrückstände und Beitreibungsverluste): Nicht pünktlich gezahlte Steuern führen zu Steuerrückständen. Falls eine säumige Steuer auch nach Mahnung nicht gezahlt wird, betreibt die Steuerverwaltung üblicherweise ein Zwangseintreibungsverfahren. In einigen Ländern werden geforderte, aber nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B. fünf Jahre) gezahlte Steuern normalerweise ausgebucht. Diese Beträge können als Beitreibungsverluste bezeichnet werden. Laut OECD verbindet die Steuerverwaltungen eine Reihe mehr oder weniger gemeinsamer Befugnisse bei der Verwaltung von Außenständen. Diese können Folgendes umfassen
:
· Verlängerungen des Zahlungszeitraums gewähren 
· Zahlungsregelungen vereinbaren 
· Steuerschulden über bestimmte Dritte beitreiben, die einem Steuerzahler Geld schulden oder Geld in dessen Namen verwalten 
· Steuerschulden eines Steuerzahlers mit Forderungen aus anderen Steuerarten verrechnen 
· Pfändungsmaßnahmen einleiten (oder durchführen) 
· Konkurs-/Liquidationsverfahren einleiten

iii Compliance-Prüfungen (einschließlich Steuerprüfungen): Diese sollen der Vorbeugung und Berichtigung von Fehlern oder Hinterziehung dienen, damit dem Staat die erwarteten Steuereinnahmen zufließen. Die Definition der Steuerprüfung variiert je nach Land, z. B. können sowohl Schreibtischprüfungen als auch Außenprüfungen (außerhalb der Geschäftsstelle der Steuerverwaltung) unter die Steuerprüfung fallen. Dies verdeutlicht, wie unterschiedliche Definitionen der Indikatoren Vergleiche erschweren können. 
iv Eingreifen der Rechtsprechung: Veranlagungsbescheide der Steuerbehörden sind nicht endgültig, sondern unterliegen der Anfechtung vor Gericht. Der Grad erfolgreicher Anfechtungen von Veranlagungsbescheiden der Steuerbehörde könnte als hilfreicher Indikator für die Qualität der von einer Steuerbehörde wahrgenommenen Veranlagungsfunktion dienen.
Kosten 
4.4 Diese Kategorie bezieht sich auf die Kosten der Steuerverwaltung und die Wirtschaftlichkeit ihrer Abläufe. Der OECD-Bericht befand, dass Gehälter den größten Einzelposten für Steuerverwaltungen darstellen (60-90 % der Gesamtkosten der Steuerverwaltung in zwei Dritteln der befragten Länder). Ebenso umfasst diese Kategorie die Kosten für den Steuerzahler oder den „Verwaltungsaufwand". Während die im Fragebogen erhobenen Kostenindikatoren sich hauptsächlich auf die Kosten für die Steuerverwaltung beziehen, besitzt eine Reihe von Steuerverwaltungen auch Indikatoren mit Schwerpunkt auf der Kostensenkung für Steuerzahler und Unternehmer, die die Vorschriften einhalten, z. B. durch kürzere Formulare und bessere Anleitung. Die Kosten für den Steuerzahler könnten auch als Zielgröße und klarer Indikator für Qualität und Service eingesetzt werden, da sie dem Steuerzahler in tatsächlicher Höhe bekannt und messbar sind. 
4.5 Die INTOSAI-Richtlinien
 definieren Wirtschaftlichkeit als Erzielung des höchstmöglichen Nutzens mit verfügbaren Mitteln. Im Rahmen der Kostenkategorie sollte die Fragestellung lauten, ob die Steuerverwaltung aus ihrem Mitteleinsatz und Handeln hinsichtlich Quantität und Qualität den höchstmöglichen Nutzen erzielt. Die Vielfalt der Definitionen und der Arten der Datenerhebung deutet darauf hin, dass folgende Unterkategorien von Wirtschaftlichkeitsindikatoren zu Benchmarkingzwecken von größtem Nutzen sein könnten:
i Kosten im Zeitverlauf und Kosten-Verhältniskennzahlen (z. B. Verwaltungskosten im Verhältnis zum Steueraufkommen)

ii Produktivität (z. B. Mitarbeiterzahl je Steuerzahler, Mitarbeiterzahl je Ertragseinheit)

Jedoch bedürfen die Maßeinheiten der sorgfältigen Interpretation, da der OECD-Bericht auch festgestellt hat, dass Verhältniskennzahlen in Bezug auf das Steueraufkommen (Verhältnis der Steuerverwaltungskosten zu Steuereinnahmen) und relative Mitarbeiterzahlen erheblich variieren können, teils aufgrund von Faktoren, die nicht mit der Wirtschaftlichkeit oder Wirksamkeit in Beziehung stehen, wie z. B. das Geltungsgebiet der Steuern und nicht steuerbezogene Tätigkeiten.

Qualität und Service

4.6 Eine Reihe von Steuerverwaltungen hat in zunehmendem Maß Indikatoren zur Messung der Gesamtqualität der Steuerverwaltungen und der gegenüber dem Steuerzahler erbrachten Servicequalität entwickelt. Einige der Indikatoren dieser Kategorie könnten auch der Bewertung der Compliance dienen, da Qualität und Service von Steuerverwaltungen indirekt Einfluss auf die Compliance ausüben. Ein Indikator in dieser Kategorie könnte entweder einen Indikator über „Mittel und Wege“ (z. B. die Messung der Minuten, die ein Kunde am Telefon wartet) oder einen Abschlussindikator (z. B. die Messung der Kundenzufriedenheit damit, wie der Anruf bearbeitet wurde) darstellen. Die Schwäche der ersten Kategorie besteht darin, dass direkt die Servicequalität gemessen wird, ohne Informationen darüber zu haben, wie sie vom Steuerzahler wahrgenommen wird. Das Problem der zweiten Kategorie besteht darin, dass die Kundenzufriedenheit damit, wie die Anfragen bearbeitet werden, sehr sensibel auf die gestellte Frage und das allgemeine Umfeld reagiert. Dennoch ist es eindeutig leichter, die zweite Indikatorenart einzuführen, und sie ist universeller, wodurch sich die Resultate leichter benchmarken lassen (Abbildung 3). Die Gruppe teilte die Qualitäts- und Serviceindikatoren wie folgt in Unterkategorien ein:
i Ergebnisse

· Kundenzufriedenheit

ii Mittel

· Genauigkeit/Qualität der Tätigkeit der Steuerverwaltung

· Arbeitsabläufe

· Umgang mit Telefonanrufen

· Steuerveranlagung

Abbildung 3: Kundenzufriedenheit
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Quelle: Angaben laut EUROSAI-Umfrage (November 2006). Die Daten wurden in einen allgemeinen Index umgerechnet.
Verwendung von Leistungsindikatoren

4.7 Steuerverwaltungen verwenden eine breite Spanne verschiedener Leistungsmaße, um ihre eigene Leistung nachzuvollziehen. Es ist wichtig, den Indikator zu definieren, um Vergleiche zwischen Steuerverwaltungen zu ermöglichen. Durch die Unterteilung der Indikatoren in Untergruppen lassen sich diese besser im Hinblick auf ihre Verwendung durch die ORKB definieren. Die Analyse legte auch Indikatoren fest, die offenbar mehr als einen Leistungsbereich messen, sowie Indikatoren, die von der Modernität der Steuerverwaltung abhängen. 
4.8 Bei Verwendung spezifischer Indikatoren zum Benchmarking einer Steuerverwaltung sollte jeglicher Indikator messbar, zeitbezogen und vergleichbar sein. Diese Merkmale würden ein „gutes” Leistungsmaß beschreiben, denn die Angaben können gemessen werden, können im Zeitverlauf gemessen werden, um Leistungstendenzen festzustellen, und können mit anderen Ländern verglichen werden, weshalb sie im internationalen Leistungsbenchmarking Verwendung finden können. Ein guter Leistungsindikator sollte Ergebnisse oder Erfolge beschreiben statt die eigentliche Tätigkeit. Im besten Fall können Indikatoren zur Aufstellung von Zeitreihen eingesetzt werden, um die Entwicklung über einen langen Zeitraum darzustellen oder Vergleiche zwischen verschiedenen Akteuren zu ermöglichen. Leistungsfaktoren können auch operative Qualität und Qualitätsmanagement umfassen. Qualität lässt sich intern im engen Zusammenhang mit der Wirtschaftlichkeit untersuchen, jedoch kann operative Qualität auch extern geprüft werden, wenn sie dem Begriff der Wirksamkeit näher kommt. Dann bildet die Qualität des Produkts selbst den Bezugspunkt. 
4.9 Abbildung 4 gibt Beispiele für messbare, zeitbezogene und vergleichbare Indikatoren, die aus den Antworten der EUROSAI-Umfrage entnommen wurden. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren legte die Gruppe eine Reihe gemeinsamer Maße fest, zu deren Anwendung die ORKB ihre jeweiligen Steuerverwaltungen anregen könnten, um die Messung ihrer Leistung zu verbessern und eine höhere Vergleichbarkeit der Leistung herzustellen.
Abbildung 4: Beispiele für Leistungsindikatoren

	Kategorie
	Beispiel

	Compliance
	

	Verringerung der Steuerlücke: Die jährliche Steuerlücke ist die Differenz zwischen den geschätzten persönlichen Einkommen laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung, die im Prinzip alle wirtschaftlichen Tätigkeiten einschließlich Steuerumgehung misst, und den entsprechenden, von den Steuerzahlern gegenüber den Steuerbehörden bei der Steuererklärung angegebenen persönlichen Einkommen. 
	Dänemark: Die Steuerlücke stellt einen spezifischen Leistungsindikator des Compliance-Managements der dänischen Steuerbehörden dar und ist eine der Zielgrößen des Jahreshaushalts der Steuerverwaltung. Das Ziel besteht darin, die Steuerlücke in den kommenden Jahren bei oder unter dem jetzigen Wert von 3,1 % des BIP zu halten.

	Verringerung der Steuerlücke
	Litauen: Vergleich der gesamten Steuerrückstände und Erstattungen auf erhobene Steuern und Abgaben 

	Pünktliche Einreichung
	Frankreich: Ermittlung des Anteils der Unternehmen, die ihre jährliche Einkommensteuererklärung nicht pünktlich einreichen.

	Vollständigkeit und Genauigkeit der Steuererklärungen der Steuerzahler
	Großbritannien: 2007-2008 wurde eine messbare Verbesserung der Fähigkeit neuer und wachsender Unternehmen zur korrekten Bearbeitung ihrer Steuerbelange nachgewiesen. 

	Kosten
	

	Einführung von E-Services
	Island: 2008 sollten 75 % der USt- und Quellensteuererklärungen online eingereicht werden.

	Wirtschaftlichkeit und Produktivität
	Dänemark: Die dänischen Steuerbehörden führen im Jahresverlauf zwei Haushaltskontrollen durch, um die tatsächliche finanzielle Leistung während des Jahres zu überwachen und eventuelle Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. In den kommenden vier Jahren werden die eingesetzten Mittel um 25 % sinken.

	Verhältniskennzahl Gesamtausgaben-Gesamteinnahmen aus der Verwaltung der Ertragsteuern
	Tschechische Republik: Gesamtausgaben der Finanzabteilungen im Verhältnis zur Steuerverwaltung werden bezüglich Kosten und durchschnittliche Mitarbeiterzahl überwacht. Die Daten stammen aus den Finanzberichten. 

	Qualität und Service
	

	Kundenzufriedenheit insgesamt
	Republik Aserbaidschan: Der Prozentsatz der erfolgreich bearbeiteten Kundenanfragen (schriftlich, elektronisch oder telefonisch) betrug 96 % bei einer Zielvorgabe von mindestens 95 %.

	Qualität der Tätigkeit der Steuerverwaltung - Einheitlichkeit und Korrektheit
	Finnland: Zielgröße ist die höchstmögliche Anzahl korrekter Veranlagungsbescheide (%).

	Qualität der Tätigkeit der Steuerverwaltung - Einheitlichkeit und Korrektheit
	Italien: Die relative Häufigkeit (%) und Beträge (%), mit der die Steuerverwaltung Steuerprozesse verliert.

	Schnelligkeit der Entgegennahme von Kundenanfragen
	Schweden: Mindestens 75 % der Personen, die die Telefonleitung nutzen, sollten innerhalb von fünf Minuten von einem Steuerbeamten bedient werden. 

	Kostensenkung für Steuerzahler, die die Vorschriften einhalten
	Großbritannien: Bis 2007-2008 Steigerung des Anteils der Kleinunternehmen, die das Ausfüllen ihrer Steuererklärung als einfach betrachten, auf mindestens 90 %. Gemessen durch Customer Service Performance Indicator CSPI (Kundenservice-Leistungsindikator).


	Entschädigung des Kunden
	Polen: Anteil der infolge der Aufhebung eines falschen Steuerbescheids gezahlten Strafzinsen am Gesamtbetrag der vom Steuerbeamten wegen später Begleichung gezahlten Zinsen. 


Quelle: Anfangsrecherche der EUROSAI-Studiengruppe und Antworten aus der EUROSAI-Umfrage, November 2006
5 Clustering von Steuerverwaltungen für aussagefähige Vergleiche

5.1 Wahrscheinlich erklären die zwischen Steuerverwaltungen bestehenden Unterschiede einige Abweichungen bezüglich Leistung und Wirtschaftlichkeit. Dies legt nahe, dass jegliche Vergleichsanalyse der Leistung und der zur Messung der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren die verschiedenen Umgebungen in Betracht ziehen sollte, in denen die jeweiligen Steuerverwaltungen tätig sind.
5.2 Ein Weg, um den Leistungsvergleich von Steuerverwaltungen zu ermöglichen, besteht darin, „ähnliche“ Steuerverwaltungen in „Cluster“ (Gruppierungen) einzuteilen, die Vergleiche vereinfachen. Cluster von Steuerverwaltung können anhand bestimmter Ähnlichkeiten bezüglich Organisation, Aufgabenbereich oder Ansatz definiert werden, um internationale Vergleiche möglich zu machen. Ebenso ermöglichen Cluster die Analyse der Spannbreite der verwendeten Leistungsindikatoren. Unsere durch den RAND-Bericht untermauerte Anfangsrecherche besagte, dass Vergleiche vor allem für Länder mit ähnlichen Steuerverwaltungen oder steuerlichen Ansätzen von Belang sein können oder zum Vergleich einer kleinen Indikatorenreihe auf spezifischen Gebieten.
5.3 Cluster können durch einfache Unterscheidungsgrößen wie die Größe der Steuerverwaltung anhand der Mitarbeiterzahl, die Größe der versteuerten Bevölkerung oder die Höhe des Steueraufkommens definiert werden. Es dürfte zweckmäßig sein, Leistungsindikatoren von Steuerverwaltungen ähnlicher Größe zu vergleichen, da diese ähnliche Belange haben dürften und einige eventuell in ihren Abläufen aufgrund ihrer Größe Kostenersparnisse oder Wirtschaftlichkeitsdaten erzielt haben, von denen andere lernen könnten. Jedoch gibt es viele Faktoren, die die Leistung beeinflussen, von denen die Größe nur einen darstellt, und verschiedene Faktoren können unterschiedliche Auswirkungen auf die Leistung in verschiedenen Tätigkeitsbereichen einer Steuerverwaltung haben. Deshalb existiert keine optimale Zusammensetzung der Cluster, und es ist wichtig, diese situationsgerecht zu bilden, je nachdem, welcher Tätigkeitsbereich einer Steuerverwaltung verglichen wird.
Verwendung der Umfrageergebnisse

5.4 Die den EUROSAI-Mitgliedern zugesandte Umfrage enthielt einen Abschnitt über die Organisation und den Aufgabenbereich ihrer Steuerverwaltung, z. B. ob eine zentrale Einrichtung zur Steuerverwaltung besteht oder die Kompetenz übertragen wurde, und ob die Steuerverwaltung auch andere Verpflichtungen wahrnimmt wie die Verwaltung von Zollabgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen. Ebenso wurde gefragt, ob die Steuerverwaltung Leistungsindikatoren besitzt, die die Kategorien Compliance, Kosten sowie Qualität und Service abdecken (s. Teil 4). Die Spannbreite der Leistungsindikatoren über die verschiedenen Kategorien hinweg würde Hinweise auf den Grad der Bewusstseinsbildung und den Einsatz der Leistungsmessung innerhalb der Steuerverwaltung geben.
5.5 Die Umfrage unter den befragten EUROSAI-Mitgliedern wählte Leistungsindikatoren über die Verwaltung der Umsatzsteuer, eine von allen EUROSAI-Ländern erhobene, allen gemeinsame Steuer. Die Ergebnisse der EUROSAI-Umfrage ergaben, dass Kostenindikatoren wie die Gesamtkosten der USt-Verwaltung und die Gesamtpersonalausgaben für die USt-Verwaltung im Benchmarking eingeschränkte Verwendung finden, denn nur acht der 32 befragten Länder erfassen die Gesamtkosten der USt-Verwaltung. Die übrigen 24 Länder erfassen die Gesamtkosten der USt-Verwaltung nicht, da sie nicht zwischen den Verwaltungskosten für die Umsatzsteuer und sonstigen Verwaltungskosten unterscheiden. Die Umfrage erhob auch Daten über die Kategorie Qualität und Service, aber diese messen Qualität und Service der Steuerverwaltung im Allgemeinen, da Kundenzufriedenheitsindizes tendenziell eher eine Gesamtbewertung messen als die Verwaltung einer bestimmten Steuerart. Die Umfrage erhob folgende Leistungsdaten:
5.6 Anzahl der pünktlich eingereichten USt-Erklärungen 
· Anteil der am Jahresende ausstehenden USt an den jährlichen USt-Nettoeinnahmen

· Anzahl der online eingereichten USt-Erklärungen, da ein höherer Anteil an Online-Einreichungen tendenziell die Verwaltungskosten senkt

Cluster-Analyse

5.7 Zur Veranschaulichung des Clusteringkonzepts, um aussagekräftige Vergleiche zwischen Steuerverwaltungen mit „ähnlichen“ Eigenschaften oder mit Tätigkeit in einem ähnlichen Umfeld ziehen zu können, stellte die Gruppe sechs Möglichkeiten zur Gruppierung von Steuerverwaltungen auf, indem sie die Antworten aus der EUROSAI-Umfrage und den OECD-Report zugrunde legte (nachstehende Abbildung 5).

Abbildung 5: Ausgewählte Variablen zur Clusterdefinition
	Variable
	Quelle

	USt-Aufkommen/ Gesamtsteueraufkommen
	OECD-Bericht
 – Tabelle 22


	Registrierte USt-pflichtige Bevölkerung
	OECD-Bericht – Tabelle 30

	USt-Aufkommen/BIP
	OECD-Bericht – Tabelle 21

	Anzahl der von der Steuerverwaltung des Landes ausgeführten Tätigkeiten
	Antworten aus der EUROSAI-Umfrage

	Anzahl der Steuereinrichtungen des Landes
	Antworten aus der EUROSAI-Umfrage

	Bewertung der Spannbreite der Leistungsindikatoren


	Antworten aus der EUROSAI-Umfrage


5.8 Die Gruppe verwendete die obigen Unterscheidungsgrößen zur Einteilung der Länder in Cluster. Beispielsweise waren die Daten bezüglich der Anzahl verschiedener Steuereinrichtungen innerhalb des jeweiligen Landes (Abbildung 6) gleichmäßig zwischen einer, zwei und drei Einrichtungen gestreut mit einem leichten Schwerpunkt auf einer einzigen Steuereinrichtung statt zwei oder drei. Aus diesem Grund konnten in diesem Fall Cluster 1 mit Ländern, die über eine einzige Steuerverwaltungseinrichtung verfügen, und Cluster 2 mit Ländern mit mehr als einer Steuerverwaltungseinrichtung gebildet werden. Dieselbe Vorgehensweise fand auf die übrigen oben genannten Unterscheidungsgrößen Anwendung, und die Länder wurden auf Grundlage der Datenstreuung in zwei Cluster unterteilt. 
Abbildung 6: Struktur der Steuerverwaltungen in den EUROSAI-Ländern
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Quelle: Antworten aus der EUROSAI-Umfrage
5.9 Die durch die EUROSAI-Umfrage erhobenen Daten über USt-Compliance und ‑Kosten wurden anhand der oben definierten sechs Clusterarten grafisch dargestellt (technische Daten Anhang 4). Dies veranschaulicht die Spannbreite der Leistung innerhalb jedes Clusters und kennzeichnet Länder, die als gutes Beispiel dienen könnten, da sie offenbar im Vergleich zu anderen Ländern desselben Clusters gute Leistungen erzielen. Abbildung 7 beispielsweise zeigt Cluster, die anhand der Anzahl der Steuerverwaltungseinrichtungen und der Leistung im Bereich Compliance (Prozentsatz der pünktlich eingereichten USt-Erklärungen) gebildet wurden. Die mittlere Bewertung für jedes Cluster ist angegeben. Ebenso verdeutlicht Abbildung 7, dass innerhalb jedes Clusters eine hohe Leistungsabweichung besteht und deshalb die Länder des Clusters von jenen Ländern lernen können, die in diesem Beispiel einen höheren Anteil pünktlich eingereichter USt-Erklärungen erreicht haben.
Abbildung 7: Gruppierung von Steuerverwaltungen nach Anzahl der Steuerverwaltungseinrichtungen und Leistungsvergleich anhand des Prozentsatzes pünktlich eingereichter USt-Erklärungen
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5.10 Abbildung 8 analysiert den Eingang von Online-USt-Erklärungen. Die Cluster werden anhand der Größe der USt-pflichtigen Bevölkerung wie folgt definiert: Cluster 1 mit Ländern mit einer USt-pflichtigen Bevölkerung von bis zu 0,8 Mio. und Cluster 2 mit Ländern mit einer darüber hinausgehenden USt-pflichtigen Bevölkerung. Ebenso verdeutlicht Abbildung 8, dass innerhalb jedes Clusters eine hohe Leistungsabweichung besteht und deshalb die Länder des Clusters von jenen Ländern lernen können, die ein höheres Leistungsniveau erreicht haben. Abbildung 9 analysiert die USt-Außenstände. Sie verwendet den Anteil des USt-Aufkommens am gesamten BIP zur Bildung von zwei Clustern, in denen das USt-Aufkommen unter bzw. über 8 % des BIP liegt. Der Blick auf die Leistungsdaten bezüglich der Compliance anhand des Anteils der USt-Außenstände an den USt-Einnahmen zeigt den Trend, dass Länder, in denen die USt einen verhältnismäßig höheren Anteil am BIP besitzt, tendenziell einen niedrigeren Anteil an Außenständen aufweisen. Vielleicht findet darin eine dieser Funktion beigemessene höhere Wichtigkeit ihren Ausdruck
. Ebenso zeigt Abbildung 9, dass innerhalb jedes Clusters eine hohe Leistungsabweichung besteht und deshalb die Länder des Clusters auf jene Länder schauen können, die gute Leistungen erzielen, um deren Erfolgsgründe zu untersuchen und so ihre eigene Leistung zu steigern.
Abbildung 8: Gruppierung von Steuerverwaltungen nach USt-pflichtiger Bevölkerung und Leistungsvergleich anhand des Prozentsatzes online eingereichter USt-Erklärungen
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Abbildung 9: Gruppierung von Steuerverwaltungen nach Verhältnis USt/BIP und Leistungsvergleich anhand des Anteils der USt-Außenstände an den jährlichen USt-Einnahmen
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5.11 Die obige Analyse verwendete zum Clustering der Länder einfache Definitionsmerkmale wie Größe und Tätigkeitsspannbreite und betrachtete dann die Leistung der Länder innerhalb des jeweiligen Clusters anhand der in der Umfrage erhobenen Leistungsdaten. Die Daten unterlagen Einschränkungen, da in einigen Fällen verschiedene Länder einige Fragestellungen unterschiedlich ausgelegt haben könnten, was Einfluss auf ihre Antworten haben kann. Zudem schwankte die Verfügbarkeit der neun erhobenen Angaben je nach Land. Die Cluster für die Variablen wurden auf Grundlage aller Länder gebildet, in denen die jeweiligen Daten verfügbar waren. Bei der grafischen Darstellung in Bezug zur Leistungsmessung (% online, % pünktlich, Anteil der Außenstände) konnten nur solche Länder einbezogen werden, in denen beide Angaben vorhanden waren. Dies bedeutet, dass neben einer begrenzten Anzahl der gesamten Datenpunkte einige Grafiken sehr wenige Länder in einem Cluster beinhalten. 
5.12 Der nächste Schritt im Clustering würde in der Definition von Clustern anhand von mehr als einer Variable bestehen, um ein Profil von Ländern mit ähnlichen Charakteristiken zu erstellen. Beispielsweise könnte die Gruppierung auf Grundlage der Größe der USt-pflichtigen Bevölkerung und des Prozentsatzes der IT-Verwaltungskosten erfolgen, um Cluster wie folgt zu definieren:
	Cluster 1:

Länder mit großer USt-pflichtiger Bevölkerung und hohen IT-Kosten
	Cluster 2:

Länder mit großer USt-pflichtiger Bevölkerung und niedrigeren IT-Kosten

	Cluster 3:

Länder mit kleinerer USt-pflichtiger Bevölkerung und hohen IT-Kosten
	Cluster 4:

Länder mit kleinerer USt-pflichtiger Bevölkerung und niedrigeren IT-Kosten


Leistungsdaten wie der Prozentanteil von Online-USt-Erklärungen könnten im Verhältnis zu diesen Quadranten grafisch dargestellt werden. Dann wäre es von Interesse, angesichts der Ähnlichkeiten in Bezug auf die Größe der USt-pflichtigen Bevölkerung und IT-Kosten hohe Leistungserbringer innerhalb der einzelnen Cluster festzustellen und weitere Gründe für hohe Online-Einreichungsquoten innerhalb jedes Clusters herauszufinden. Differenziertere Analysen geben den ORKB eine Möglichkeit für individuelle Vergleiche, die detaillierte Untersuchungen der Gründe für die offenbaren Leistungsabweichungen sowie die Feststellung guter Praktiken nach sich ziehen können. Diese guten Praktiken können umfassender eingeführt werden, um die Leistung zu steigern. Beispielsweise legen einige größere Verwaltungen wie Frankreich und Großbritannien Abteilungen/Einrichtungen zusammen mit dem Ziel, Wirtschaftlichkeitseffekte zu erzielen und die Leistung zu steigern. Diese Einrichtungen könnten anderen einige wertvolle Erkenntnisse bringen, aus denen sie lernen können, sowie hilfreiche Benchmarkinginformationen liefern.
5.13 Dieser Benchmarkingansatz besitzt Stärken und Schwächen. Der Leistungsvergleich von Steuerverwaltungen muss auch innerhalb der festgelegten Steuerverwaltungscluster mit ähnlichen Charakteristiken vorsichtig erfolgen. Sogar in einem allen gemeinsamen Tätigkeitsbereich wie der Umsatzsteuer könnte der Leistungsvergleich aufgrund der Datenverfügbarkeit und anderer abweichender Aspekte, z. B. Unterschiede in der Zahlung und Erfassung von USt-Verbindlichkeiten in verschiedenen Ländern, in die Irre führen. Einige den Steuerverwaltungen gemeinsame Aspekte, wie die Tatsache, über eine einzige Einrichtung zur Steuerverwaltung zu verfügen, gleichen andere abweichende Aspekte nicht notwendigerweise aus.
5.14 Die obige Analyse anhand von USt-Daten und einiger einfacher Indikatoren zur Gruppierung und zum Vergleich von Steuerverwaltungen könnte weiterentwickelt werden. Beispielsweise könnte die Kombination von Indikatoren aus verschiedenen Bereichen, wie die Tätigkeitsspannbreite der Steuerverwaltung, die Größe der Einrichtung und die Verwendung von Leistungsindikatoren, umfassende Maße für die Reichweite und Komplexität der Tätigkeit der Steuerverwaltung sowie ihre Entwicklungsphase im Vergleich zu anderen Steuerverwaltungen bereitstellen. Dies würde ein aussagefähigeres Benchmarking ähnlicher Steuerverwaltungen hinsichtlich der Spannbreite ihrer Tätigkeit und ihrer relativen Entwicklungsphase ermöglichen.
6 Auswirkungen auf die Obersten Rechnungskontrollbehörden

6.1 Die ORKB können gegenüber den Steuerverwaltungen ihres jeweiligen Landes relevante Informationen zum Leistungsbenchmarking betonen. Die ORKB können:
· auf Benchmarkinginformationen zurückgreifen.

· diese Informationen zur Beurteilung verwenden, ob die Einrichtungen ihre verfügbaren Mittel wirtschaftlich und wirksam einsetzen.

· Vergleiche mit auf einem ähnlichen Gebiet tätigen Einrichtungen oder einer Untergruppe davon wie in unserer Clusteranalyse ziehen.

6.2 Auch wenn die ORKB nicht befugt sind, den Steuerverwaltungen Systeme zur Leistungsmessung aufzuzwingen, sind sie in der Lage, Einfluss zu nehmen und gute Praktiken zu fördern. Die ORKB können die Reichweite ihrer Prüfungen zur Durchsicht der von der Steuerverwaltung verwendeten Indikatoren einsetzen, um sicherzustellen, dass diese alle Tätigkeiten abdecken. Die INTOSAI-Richtlinien betonen, ein Aspekt der Leistungsprüfung bestehe darin, ob die Systeme zur Leistungsmessung der Verwaltung wirtschaftlich und wirksam sind und ob Prüfungen dahingehend erfolgen könnten, ob Leistungsindikatoren die richtigen Dinge messen oder ob die Systeme zur Leistungsmessung zuverlässige Messergebnisse liefern.

6.3 Eine Schlussfolgerung aus dem an die EUROSAI-Länder gesandten Fragebogen lautete, dass keine einheitliche, alle EUROSAI-Steuerverwaltungen umfassende Indikatorenreihe existiert, die ein aussagekräftiges Leistungsbenchmarking aller Bereiche von Compliance, Kosten sowie Qualität und Service erlaubt. Aus diesem Grund beschloss die Studiengruppe, die von den einzelnen Ländern bereitgestellten Indikatoren zu analysieren und eine Auswahl davon hervorzuheben. Dies bietet eine Reihe gemeinsamer Maße, zu deren Einführung die ORKB ihre Steuerverwaltungen anregen könnten.
6.4 Diese Indikatoren sind nicht unbedingt die „besten” Indikatoren, aber sie alle besitzen drei grundlegende Merkmale eines „guten“ Indikators für Benchmarkingzwecke:

· Sie sind klar aufgebaut, sodass das ermittelte Resultat nicht ausgehöhlt wird.

· Sie sind leicht zu berechnen, was für ihre umfassende Bekanntmachung wichtig ist.

· Sie werden von einigen Steuerverwaltungen bereits eingesetzt.

6.5 Es gibt einige Indikatoren, die offenbar mehr als einen Leistungsbereich messen, sowie einige, die je nach Entwicklungsgrad der Steuerverwaltung an Bedeutung gewinnen können. Diese Indikatoren würden einen höheren Standardisierungsgrad der von allen Ländern verwendeten Indikatoren begründen und den Vergleich der Auswirkungen hinsichtlich Kosten, Qualität und Service der nationalen Steuerverwaltung gestatten. 
6.6 Die Studiengruppe legte für jede Messkategorie einen Indikator fest, der die ORKB in die Lage versetzen würde, Informationen zur Förderung des Benchmarking und zum Austausch guter Praktiken zu erheben. Diese Indikatoren bilden den Ausgangspunkt, der im Laufe der Zeit erweitert werden soll, um eine Indikatorenreihe aufzubauen: 
· Compliance: Einen guten Benchmarkingindikator könnte der „Prozentsatz der Steuerzahler, die ihre Einkommensteuererklärung pünktlich einreichen“ darstellen. Es handelt sich um einen flexiblen Indikator, da die zeitliche Begrenzung je nach Land variieren kann. Dieser Indikator könnte durch Division der Anzahl der Steuerzahler, die vor dem nationalen Stichtag einreichen (im Gegensatz zu einem anderen Datum, z. B. dem Arbeitstag der Prüfung), durch die Anzahl aller Steuerzahler, die zur Einreichung einer Erklärung verpflichtet sind, berechnet werden. Er findet auf Zypern, in Frankreich, Island und Portugal Verwendung. Ein ähnlicher Indikator wird in Mazedonien verwendet. Dieser Indikator kann weiterentwickelt werden, da die pünktliche Einreichung von Steuererklärungen in gewissem Maß von der Höhe der Strafen für verspätete Compliance abhängt sowie davon, wie wirksam diese Strafen vollstreckt werden. 
· Kosten: Einen guten Indikator könnte ein einfacher Indikator auf Grundlage der Kosten für USt-Verwaltung darstellen, wie der „Anteil der inländischen USt-Verwaltungskosten am gesamten inländischen USt-Aufkommen“. Das USt-Aufkommen würde normalisiert werden, um Differenzen in den Umsatzsteuersätzen der Länder auszugleichen. Dies wäre ein guter Indikator, weil es sich um eine allgemeine Steuerart handelt und das Volumen der online eingereichten USt-Erklärungen zunimmt, wodurch die Verwaltungskosten sinken. Jedoch ist das Verwaltungskostenelement für Benchmarkingzwecke sorgfältig zu definieren. Beispielsweise könnte es lediglich direkte Kosten umfassen und Back-Office-Kosten oder die Kosten unterstützender Abteilungen ausschließen. Zudem würde die USt auf Importe ausgeschlossen werden, denn in einigen Ländern wird sie von einer anderen Behörde bearbeitet. Länder, die über solche Indikatoren verfügen, sind z. B. Albanien, Tschechische Republik, Finnland, Frankreich, Italien, Litauen und Aserbaidschan. 
· Qualität und Service: Einen guten Indikator könnte ein Maß der gesamten Kundenzufriedenheit darstellen, wie der „Prozentsatz zufriedener individueller Steuerzahler, die ihren Verpflichtungen nachkommen“. Der Indikator könnte jährlich durch eine Kundenumfrage gemessen und durch einige einzige Frage zum Ausdruck gebracht werden: „Sind Sie insgesamt mit der Servicequalität Ihrer Steuerverwaltung zufrieden?“ Ein solcher Indikator unterliegt Beschränkungen in dem Sinn, dass er subjektiv ist und auf der Wahrnehmung des Steuerzahlers beruht, die durch eine Reihe von Faktoren beeinflussbar ist. Dennoch ist er als umfassender Indikator nützlich sowie als Ausgangspunkt für den Vergleich mehrerer Länder wie Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Portugal, Mazedonien, Schweden und Großbritannien, die diese Art von Indikator bereits verwenden. 
6.7 Das erzielte Benchmarkingniveau hängt vom Grad messbarer, zeitbezogener und vergleichbarer Leistungsinformationen ab. Benchmarkingdaten liegen bereits in erheblichem Umfang vor, z. B. der OECD-Bericht
 , der internationale Vergleichsdaten über die Aspekte von Steuersystemen und ihre Verwaltung liefert und alle zwei Jahre aktualisiert wird. Ebenso weist der OECD-Bericht beim Management des Haushaltsprozesses und der Wirtschaftlichkeit auf einen leistungsorientierten Trend unter den OECD-Mitgliedsländern hin. Er berichtet, dass viele Regierungen sich um die Einführung eines ergebnisorientierten Ansatzes sowohl im Management als auch im Haushaltsprozess bemüht haben. Die Einrichtungen erhalten dabei Flexibilität zur Leistungssteigerung und müssen Rechenschaft über die in Form von Arbeitsleistung/Output gemessenen Resultate ablegen, was eine Abkehr von der herkömmlichen Betonung der Input-Kontrolle bedeutet. Der Bericht erkennt vier große Zielsetzungen, für die die Länder die Aufstellung von Zielen und Maßeinheiten eingeführt haben:
· Management der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von Einrichtungen sowie interne Kontrolle und Rechenschaft

· verbesserter Entscheidungsprozess im Haushaltsverfahren und/oder in der Mittelzuweisung

· verbesserte externe Transparenz und Rechenschaft gegenüber Parlament sowie Öffentlichkeit

· Erzielung von Einsparungen

6.8 Vor diesem Hintergrund des stärkeren Schwerpunkts auf der Leistungsmessung scheint das Leistungsbenchmarking die beste Möglichkeit zum Vergleich der Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen zu bieten. Das Leistungsbenchmarking verwendet quantitative Leistungsindikatoren zum Leistungsvergleich zwischen Einrichtungen mit ähnlichem Service. Es wird eingesetzt, wenn das Hauptinteresse im Vergleich der gesamten Leistungsniveaus besteht – innerhalb derselben oder verschiedener Bereiche – zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und zur Feststellung der besten Praktiken. Benchmarking kann die Wirtschaftlichkeit von Abläufen, Produktqualität und Serviceerbringung verbessern. Benchmarking bildet den Ausgangspunkt für eine umfassendere Untersuchung der Praktiken, die Verwaltungen mit einem offenbar höheren Leistungs- oder Produktivitätsgrad einsetzen. Es versetzt eine Einrichtung in die Lage, ihre gegenwärtige Leistung zu vergleichen und anderen anzunähern sowie Elemente zu erkennen, die sie in ihre Tätigkeit aufnehmen und daran anpassen kann. Die Studiengruppe stellte einige Tätigkeitsbereiche von Steuerverwaltungen fest, die einfacher zu benchmarken wären (Abschnitt 6.6). Die Konzentration darauf würde offenbar den höchsten Zusatznutzen bringen. 
Abbildung 10: Leistungsbenchmarking Schritt für Schritt 
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6.9 Die ORKB können eine verbesserte Leistungsmessung empfehlen, um die Leistung der Steuerverwaltungen zu fördern. Die verbesserte Leistungsmessung kann das Benchmarking der Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen ermöglichen, die wiederum weitere Impulse zur ständigen Verbesserung der Leistung der Steuerverwaltung geben können. Zwischen den von Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren bestehen erhebliche Abweichungen. Die OECD-Befragung der Finanzbehörden stellte fest, dass die überwiegende Mehrheit der Steuerverwaltungen einen jährlichen Leistungsbericht erstellt und veröffentlicht, der die umfassenden Ergebnisse ihrer Steuerverwaltungstätigkeit in der Rechnungsperiode beschreibt. Jedoch weist die Qualität der bereitgestellten Informationen erhebliche Unterschiede auf. Dies gibt den ORKB eine Gelegenheit zur Prüfung der Leistung ihrer Steuerverwaltung, um zu beurteilen, ob sachdienliche Maße vorhanden sind, und um diese zur Unterstützung der Leistungsprüfung zu verwenden. 
6.10 Der OECD-Bericht stellte fest, dass die Länder Herausforderungen in der Leistungsmessung gegenüberstehen. Eine Schlüsselherausforderung besteht in der guten Qualität der gültigen, zuverlässigen und zeitgerechten Informationen. Weitere Herausforderungen umfassen:
· Zielaufstellung: Die Aufstellung klarer Ziele kann problematisch sein, wenn unterschiedliche Interessen vorhanden sind.

· Suche geeigneter Leistungsmaße: Die Ergebnisse sind schwieriger zu messen.

· Erstellung und Pflege eines Systems zur Datenerhebung: Um Qualität zu gewährleisten, ist ein Prozess erforderlich, der die erhobenen Daten verifiziert und validiert.

Weiterhin besagt der Bericht, dass die Prüfung von Leistungsinformationen bei der Verbesserung von Standards helfen kann sowie bei der Legitimierung der ausgewiesenen Resultate.

6.11 Bei der Leistungsprüfung von Steuerverwaltungen sollten die ORKB in der Lage sein zu beurteilen, ob die Leistungsindikatoren die richtigen Dinge messen oder ob die beteiligten Systeme zur Leistungsmessung glaubhafte gemessene Resultate liefern können. Die Verwendung eindeutiger Indikatoren kann als eine Grundvoraussetzung für das Leistungsberichtswesen angesehen werden. Die Indikatoren sollten auch:
· eine gute verständliche Grundlage für die Erstellung der Rechnungslegung und die Aufstellung von Zielen geben.

· politischen Entscheidungsträgern ein anschauliches Instrument zur Leistungsbewertung bieten. 
· die allerwichtigsten Tätigkeiten der Steuerverwaltung abdecken. 
· die Leistung in Schlüsselbereichen messen.

· durch genaue, zeitgerechte und einheitliche Managementinformationen gestützt werden.

Beispielsweise bildet die Bereitstellung von Online-Diensten eine Indikatorebene. Ein wirksamerer Indikator aber wäre ein Maß der Inanspruchnahme von Online-Diensten durch den Kunden mit einer Zielgröße zur Erhöhung der Inanspruchnahme bis zu einem vorgegebenen Prozentsatz über einen bestimmten Zeitraum. Indikatoren müssen durch gute Managementinformationen gestützt werden, um die Leistungsbeurteilung zu ermöglichen, z. B. durch Überwachung des Prozentanteils der online eingereichten USt-Erklärungen, was die Erstellung einer Zielgröße zur Erhöhung dieses Anteils gestatten würde. Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass mehr Indikatoren nicht notwendigerweise ein besseres Leistungsmanagement bedeuten, denn die Verwendung zu vieler Indikatoren könnte das Gesamtbild verschleiern. 
6.12 Auch wenn der Vergleich aller Leistungsaspekte einer Steuerverwaltung schwierig sein mag, gibt Benchmarking den ORKB eine Möglichkeit, gute Praktiken zur Leistungsmessung hervorzuheben. Die Leistungsmessung sollte auf systematischer Informationserhebung basieren. Die Schaffung eines Messsystems erfordert nicht nur die Definition der Indikatoren, sondern auch der verwendeten Skalen und Quellen. Verantwortlichkeiten für die Durchführung der Messung, der Datenerhebung und das Berichtswesen sollten eindeutig festgelegt werden. Auch die Anforderungen an Präzision und Zuverlässigkeit sollten für die Messdaten klar definiert werden. 
6.13 Im Rahmen ihrer Leistungsprüfungen der Steuerverwaltungen erhalten die ORKB Gelegenheit zur Durchsicht des Leistungsmanagementsystems einer Steuerverwaltung. Einige der abzudeckenden Aspekte sollten Folgendes umfassen:
· Spannbreite der Indikatoren: Gibt es zu wenige oder zu viele?

· Unterscheidung zwischen Leistungsindikatoren und Tätigkeitsindikatoren

· Indikatoren zur Ergebnismessung, z. B. Senkung der Höhe von Außenständen/ Steuerrückständen

· Interaktion mit dem Steuerzahler, Servicequalität, Zeit

· Zielsetzungen: Werden sie auf geeigneter Ebene aufgestellt?

· Erlauben die Leistungsinformationen Vergleiche im Zeitverlauf?

· verschiedene Bereiche von Leistungsindikatoren, z. B. Kundenzufriedenheits- oder Compliance-Indikatoren

6.14 Des Weiteren sind einige ORKB für die Validierung der Leistungsinformationen und die Zuverlässigkeit der Steuerverwaltungsdaten verantwortlich, z. B. durch Untersuchung der Qualität und Korrektheit der zugrunde liegenden Leistungsdaten. Schlechte Daten im Einnahmenbereich können zu unkorrekter Mittelzuteilung zwischen einzelnen Bereichen führen. 
6.15 Auch in der Rolle der ORKB, die unterschiedliche Aufgabengebiete und Beziehungen zu ihren Steuerbehörden aufweisen, besteht Diversität. Einige ORKB könnten in der Lage sein, Bereiche zur Leistungsmessung vorzuschlagen, die die Steuerverwaltung möglicherweise untersuchen möchte, und die Steuerverwaltung in Bereichen zu unterstützen, die sie weiterentwickeln möchte. Solche ORKB können auf von anderen Steuerverwaltungen angewandte Leistungsindikatoren zurückgreifen, um Wege aufzuzeigen, wie eine Steuerverwaltung die Messung ihrer Leistung über alle ihre Tätigkeiten hinweg verbessern kann, z. B. in Bereichen, die sie traditionell nicht gemessen hat, wie Qualität und Service. Ebenso könnten sie prüfen, wie Leistungsindikatoren von verschiedenen Steuerverwaltungen eingesetzt werden, z. B. zur Förderung von Verbesserungen, zur Einflussnahme auf Zahlungen und Prämien, zur Zuteilung von Mitteln, zur öffentlichen Berichterstattung und zur Beeinflussung von Verhaltensmustern. Jedoch sollte die Vergleichbarkeit nicht auf Kosten einer umfassenderen Leistungsprüfung anhand der Indikatoren der Steuerverwaltung gehen.
7 Zusammenfassung und mögliche Diskussionspunkte für den EUROSAI-Kongress
7.1 Das Benchmarking der Leistung und Kosten von Steuerverwaltungen ist nicht unkompliziert. Während viele Daten von den Steuerverwaltungen in Bezug auf Ihre Leistung und Kosten verfügbar sind, muss deren Verwendung mit Vorsicht erfolgen, um aussagekräftige Vergleiche über relative Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ziehen zu können. Dennoch hat die Studiengruppe:
· eine Reihe von Leistungsindikatoren festgestellt, die die Aktivitäten der Kerntätigkeit der meisten Steuerverwaltung widerspiegeln und dabei Compliance, Kosten sowie Qualität und Service umfassen. 
· eine praktische Vorgehensweise zur Gruppierung ähnlicher Steuerverwaltungen aufgezeigt, die aussagekräftigere Vergleiche der Verwaltung allgemeiner Steuerarten gestattet. Durch eine solche Analyse lassen sich jene Steuerverwaltungen besser erkennen, die gute Praktiken besitzen, die zur Steigerung der Leistung und Wirtschaftlichkeit breitere Anwendung finden könnten.
· eine detaillierte Leistungsanalyse über einen Steuerfluss erstellt, die die Basis für weiteres Benchmarking durch einzelne ORKB oder Gruppen von ORKB bildet, um gute Praktiken für Steuerverwalter sowohl innerhalb der EUROSAI als auch der größeren INTOSAI-Gemeinschaft herauszufinden
. 
7.2 Die Arbeit der Studiengruppe liefert auch eine solide Grundlage für die zukünftige Tätigkeit der ORKB bei der Prüfung der Leistung und Kosten von Steuerverwaltungen. Ebenso bietet sie eine Methodik für kleine ORKB-Gruppen zum Vergleich von Systemen zur Leistungsmessung von Steuerverwaltungen und deren Leistung und Kosten. Die nachstehenden Anregungen zielen auf die Entwicklung einer Kernreihe klar definierter Leistungsindikatoren, um eine breitere Grundlage für aussagefähige Vergleiche der Kosten und Leistung von Steuerverwaltungen zu schaffen. 
7.3  Der EUROSAI-Kongress ist zur Diskussion in diesen Bereichen eingeladen, in denen die ORKB zur Nutzung der von der Studiengruppe bereits durchgeführten Arbeit sowie zum Aufbau darauf angeregt werden sollten, insbesondere: 

i Regelmäßiger Austausch von Leistungsinformationen: Die ORKB könnten das Rahmenwerk der in diesem Bericht gekennzeichneten Leistungsfaktoren zur Beurteilung der Qualität der von ihren eigenen Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren sowie zur Förderung einer Reihe von Leistungsmaßen zu Benchmarkingzwecken einsetzen. 
ii Vergleich der von verschiedenen Steuerverwaltungen verwendeten Leistungsindikatoren: Die ORKB könnten die Primäranalyse des Benchmarking aus diesem Bericht nutzen, um weitere/Sekundäranalysen in Auftrag zu geben. Die verbesserten Informationen aus den Leistungsindikatoren würden den ORKB die Möglichkeit geben, das Leistungsbenchmarking ihrer Steuerverwaltungen zu verbessern.
iii Aufbau eines EUROSAI-Forums (virtuell oder auf sonstige Weise) zum Austausch guter Praktiken in der Leistungsmessung und zur regelmäßigen Datenerhebung, um zukünftiges Benchmarking zu ermöglichen. 
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